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Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) - Aufgaben

Fachdienstleitung
1 Stelle

Verwaltungsfachkraft
0,51 Stelle

Fachcontrolling
1 Stelle

Pflegekinderdienst
Adoptionsvermittlung

7 Mitarbeiter*innen
6,44 Stellen (Plan)
4,62 Stellen (real)

Allgemeiner Sozialer 
Dienst

13 Mitarbeiter*innen
12,44 Stellen

Jugendhilfe im 
Strafverfahren

4 Mitarbeiter*innen
3,9 Stellen incl. 1 

Stelle 
Anerkennungs-

praktikanten



Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) - Aufgaben

Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung
• Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII Abs.2 Nr. 2)
• Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII)
• Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrecht (§ 18 

SGB VIII).
• § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
• § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Hilfen zur Erziehung
Beratung bei Antragstellungen und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach:
§§ 27 – 35  SGB VIII Hilfen zur Erziehung

Hilfeplanung
Begleitung und Planung der Hilfen nach § 36 SGB VIII (Hilfeplanung)

Eingliederungshilfe 
Beratung bei Antragstellungen und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach:
§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung
§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung



Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) - Aufgaben

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII

Bei Wahrnehmung dieser Aufgabe erfolgt bei Bedarf eine Unterstützung durch alle Mitarbeiter des 
FD 651.2.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII

Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter 
Einreise § 42a SGB VIII

Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (§ 50 SGB VIII, i.V.m. §§ 162 
Kindschaftssachen, 204 ff. Ehewohnung und 212 ff Gewaltschutz FamFG).



Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) - Aufgaben

4 Schwerpunkte

1. Beratung

2. Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren

3. Beratung, Gewährung und Planung von Hilfen 
zur Erziehung und Eingliederungshilfe

4. Schutz und Gefährdung



Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) - Aufgaben

4 Schwerpunkte:

2.Hilfen zur Erziehung
3. Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren
4. Beratung



Pflegekinderdienst als Beispiel für Steuerung

• Im Jahr 2022 
neues Konzept 
PKD vorgestellt.

• Verstärkter Fokus 
auf Gewinnung 
von neuen 
Pflegefamilien

• Durchführung des 
ersten 
Schulungs-
seminars

• Das Ergebnis:
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Beispiel Dateninterpretation - Familiengericht



Beispiel Dateninterpretation - Familiengericht



Beispiel Dateninterpretation - Familiengericht

• Personalfluktuation im 
Familiengericht, 
weitere personelle 
Veränderungen 
(Weggänge) im 
Familiengericht stehen 
an.



Was geschieht im Sozialen Dienst?



Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII

• Hochemotional, 
Hochbrisant, 
Ausnahme-
situationen für 
Eltern, Kinder 
und 
Kolleginnen 
des Sozialen 
Dienstes



SGB VIII - § 8a Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung



SGB VIII - § 8a Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung

• Abs. 1 Werden dem Jugendamt gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das 
Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame 
Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht 
in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die 
Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den 
Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung 
einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher 
Einschätzung erforderlich ist,

• Nr. 1 sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem 
Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu 
verschaffen
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